
S A T Z U N G
des

FÄrdervereins
Drei-BrÅder-Schacht

Ç 1 
(1) Der Verein „F�rderverein Drei-Br�der-Schacht“, verfolgt ausschlie�lich und 

unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbeg�nstigte 
Zwecke“ der Abgabenverordnung. Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Freiberg eingetragen und f�hrt  den Zusatz „e.V.“.

(2) Der Sitz des F�rdervereins ist Freiberg, OT Zug.
(3) Zweck des Vereins ist 

- die F�rderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung,
- die F�rderung der Denkmalpflege,
- die F�rderung von Wissenschaft und Forschung und
- die F�rderung von Kunst und Kultur.

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch 
- die dingliche und kommunikative Dokumentation der technikgeschichtlichen, 

bergbaulichen und ortsgeschichtlichen Bedeutung des Drei-Br�der-Schachtes, 
des darin installierten Kavernenkraftwerkes sowie der historischen 
Entwicklung der Wasserkraftnutzung im Freiberger Raum, 

- den Betrieb der Umweltausstellung „WassErleben“
- die Erhaltung des Kulturdenkmals „Drei-Br�der-Schacht“ im Sinne des 

S�chsischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG)
- die Wiederherstellung der Befahrbarkeit des Schachtes, um den Zugang in 

das untert�gige Kavernenkraftwerk und damit auch dessen Rekonstruktion zu 
erm�glichen

(5) Der sich hieraus ergebende wirtschaftliche Gesch�ftsbetrieb unterliegt dem 
wirtschaftlichen Nebenzweckprinzip.

(6) Der Verein kann alle Gesch�fte eingehen, die zur Erreichung oder F�rderung des 
Vereinszweckes dienlich sind, soweit sie sich mit der Gemeinn�tzigkeit nach � 2
vereinbaren lassen.

Ç 2
(1) Der F�rderverein Drei-Br�der-Schacht ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster  

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins sowie etwaige �bersch�sse werden nur f�r satzungsgem��e 
Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am �berschuss und - in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen 
beg�nstigen.

(2) Jedes Vereinsmitglied hat einen Anspruch auf Ersatz seiner nachgewiesenen 
Aufwendungen f�r eigene Auslagen, die im Rahmen der T�tigkeiten f�r den 
Verein entstanden sind. Hierbei sind grunds�tzlich die steuerlichen Vorgaben zu 
H�he und Anlass bei Fahrt- und Reisekosten zu beachten, auch begrenzt auf die 
aktuellen steuerlichen Pausch- und H�chstbetr�ge. Ein Aufwendungsersatz-
anspruch besteht zudem z. B. f�r Telekommunikationskosten, Portokosten und 
alle weiteren, im Interesse des Vereins verauslagten Betr�ge / Aufwendungen.



(3) Personen, die sich im Ehrenamt oder nebenberuflich im Verein im 
gemeinn�tzigen Bereich engagieren, k�nnen im Rahmen der steuerlich 
zul�ssigen Ehrenamtspauschalen / �bungsleiterfreibetr�ge beg�nstigt werden.

(4) Anspr�che k�nnen innerhalb eines Jahres nach der Entstehung geltend gemacht 
werden, solange im Einzelfall nichts anderes vereinbart worden ist.

Ç 3
Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

Ç 4
(1) Mitglied des F�rdervereins Drei-Br�der-Schacht kann jede nat�rliche Person ab 

Vollendung des 16. Lebensjahres, jede juristische Person des privaten oder 
�ffentlichen Rechts werden, welche die Ziele des Vereins unterst�tzt und seiner 
Satzung zustimmt.

(2) Die Mitgliedschaft nat�rlicher Personen ist pers�nlich wahrzunehmen. Juristische 
Personen, die Mitglied des Vereins sind, k�nnen Mitgliedsrechte und – pflichten 
nur durch einen bestimmten Vertreter aus�ben.

(3) Die Aufnahme als Mitglied bedarf eines schriftlichen Antrages beim Vorstand, der 
in schriftlicher Form �ber die Aufnahme entscheidet. Hat der Vorstand den Antrag 
abgelehnt, so kann der Antragsteller schriftlich verlangen, dass die 
Mitgliederversammlung entscheidet. Diese Entscheidung ist dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen, sie ist endg�ltig.

(4) Der Verein kann Ehrenmitglieder ernennen. Diese Mitglieder sind vom 
Stimmrecht ausgeschlossen.

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder den Tod eines Mitgliedes. Der Austritt 
kann nur schriftlich zum Ende des Gesch�ftsjahres gegen�ber dem Vorstand 
erkl�rt werden.

(6) Verst��t ein Mitglied gegen die Satzung des F�rdervereins, kann ein Ausschlu� 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung nach �8 Abs. 2 erfolgen.

(7) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch an den 
F�rderverein. Entrichtete Beitr�ge werden nicht zur�ckerstattet.

Ç 5
Die Organe des F�rdervereins sind:

1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung
3. besondere Vertreter



Ç 6
(1) Der Vorstand des F�rdervereins Drei-Br�der-Schacht besteht aus:

- dem Vorsitzenden
- dem stellvertretenden Vorsitzenden
- dem Kassenwart
- mindestens zwei, h�chstens vier Beisitzern

Die Mitglieder des Vorstandes m�ssen Vereinsmitglieder sein.
(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung f�r die Dauer von zwei 

Jahren gew�hlt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die erneute Wahl von 
Vorstandsmitgliedern ist m�glich. Scheidet ein Vorstandsmitglied w�hrend der 
Amtsperiode aus, kann ein neues Mitglied durch die Mitgliederversammlung 
gew�hlt werden.

(3) Das vorsitzende Vorstandsmitglied und dessen Stellvertreter werden durch die 
Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit bestimmt.

(4) Der Vorsitzende, der Stellvertreter und der Kassenwart sind einzelvertretungs-
berechtigt, sie bilden den Vorstand nach �26 BGB.

(5) Der Vorstand gibt sich eine Gesch�ftsordnung. In der Gesch�ftsordnung sollen 
weitere Kompetenzen der Gesch�ftsf�hrung innerhalb des Vorstandes und die 
gegenseitige Vertretung, Wahlverfahren und Abstimmungsverfahren geregelt 
werden.

(6) Die Einberufung einer Vorstandssitzung erfolgt bei Bedarf.
(7) Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder 

anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Vorstandsmitgliedes. 
�ber die Vorstandssitzungen ist Protokoll zu f�hren.

Ç 7
(1) Der Vorstand kann f�r besondere Aufgabenbereiche, die zur Erf�llung des 

Zwecks des Vereins erforderlich sind und einen entsprechenden umfangreichen 
Gesch�ftsbereich einnehmen, besondere Vertreter i.S. des � 30 BGB bestellen.

(2) Als besonderer Vertreter kann auch ein Vorstandsmitglied bestellt werden.
(3) Das Verfahren der Bestellung, die Abberufung sowie die notwendigen Rechte und 

Pflichten des besonderen Vertreters werden in der Gesch�ftsordnung des
Vorstandes geregelt

Ç 8
(1) Die Mitgliederversammlung des F�rdervereins Drei-Br�der-Schacht findet einmal 

j�hrlich im ersten Kalender-Vierteljahr des laufenden Gesch�ftsjahres statt. 
Dazu l�dt der Vorstand mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe von Ort, 
Datum und Tagesordnung schriftlich ein.

(2) Sie entscheidet insbesondere �ber Aufgaben des Vorstandes und 
Satzungs�nderungen, sowie die Bestellung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern, die H�he der Mitgliedsbeitr�ge, die Ausschlie�ung eines 
Mitgliedes und die Aufl�sung des Vereins.

(3) Die Mitgliederversammlung beschlie�t den Haushaltsplan f�r das jeweilige 
Gesch�ftsjahr, nimmt den Rechenschaftsbericht des Vorstands entgegen und 
entlastet die Vorstandsmitglieder.

(4) Beschl�sse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. �ber die Beschl�sse ist ein 
Protokoll anzulegen, welches vom Versammlungsleiter und vom Schriftf�hrer 
unterschrieben wird.



Ç 9
(1) Der F�rderverein Drei-Br�der-Schacht finanziert sich aus Mitgliedsbeitr�gen,

Sachwertzuwendungen, vereinsbezogenen F�rderzuwendungen, Spenden und 
anderen Einnahmen.

(2) Die Mitgliedsbeitr�ge werden durch die Gesch�ftsordnung des F�rdervereins 
Drei-Br�der-Schacht geregelt. Diese Gesch�ftsordnung wird durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung festgelegt.

(3) Mitgliedern und Nichtmitgliedern des F�rdervereins Drei-Br�der-Schacht steht es 
frei, F�rderzuwendungen finanzieller und materieller Art zu leisten. Diese k�nnen 
zweckgebunden erfolgen und mit Auflagen verbunden werden. In diesem 
Rahmen sind Stiftungen m�glich.

(4) Verf�gungen �ber die finanziellen Mittel sind im Rahmen der 
Vertretungsbefugnisse nur in Abstimmung mit dem Kassenwart m�glich.

(5) Bei Aufl�sung des Vereins f�llt das Verm�gen des Vereins an die Stadt Freiberg, 
die es unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige Zwecke, insbesondere 
zur F�rderung und Pflege montanhistorischer Denkmale und des bergbaulichen 
Brauchtums zu verwenden hat.

Ç 10
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Satzung als nicht rechtswirksam 
erweisen, so wird dadurch die G�ltigkeit der Satzung im �brigen nicht ber�hrt. Die 
unwirksame Vorschrift dieser Satzung ist sodann durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung so zu erg�nzen und umzudeuten, dass der mit der 
ung�ltigen Vorschrift beabsichtigte Zweck erreicht wird. Entsprechend ist zu 
verfahren, wenn sich bei der Durchf�hrung dieser Satzung eine erg�nzungs-
bed�rftige L�cke ergibt.

Ç 11
Die vorstehende Satzung ersetzt die bisher g�ltige Fassung vom 21.03.2002 und 
wurde am 15.04.2010 durch die Mitgliederversammlung beschlossen.


